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Dokument 2

Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und
demokratischen Österreich , Wien , am 15. Mai 1955 (Auszug )

Präambel

Die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken , das Vereinigte König¬
reich von Großbritannien und Nordirland , die Vereinigten Staaten von
Amerika und Frankreich , in der Folge die Alliierten und Assoziierten
Mächte genannt , einerseits und Österreich anderseits ;
Im Hinblick darauf , daß Hitler -Deutschland am 13. März 1938 Österreich
mit Gewalt annektierte und sein Gebiet dem Deutschen Reich einver¬
leibte ;

Im Hinblick darauf , daß in der Moskauer Erklärung , verlautbart am 1. No¬
vember 1943 , die Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubli¬
ken , des Vereinigten Königreiches und der Vereinigten Staaten von Ame¬
rika erklärten , daß sie die Annexion Österreichs durch Deutschland am
13. März 1938 als null und nichtig betrachten , und ihrem Wunsche Aus¬
druck gaben , Österreich als einen freien und unabhängigen Staat wieder¬
hergestellt zu sehen und daß das Französische Komitee der Nationalen Be¬
freiung am 16. November 1943 eine ähnliche Erklärung abgab ;

Im Hinblick darauf , daß als ein Ergebnis des alliierten Sieges Österreich
von der Gewaltherrschaft Hitler -Deutschlands befreit wurde ;

Im Hinblick darauf , daß die Alliierten und Assoziierten Mächte und Öster¬
reich unter Berücksichtigung der Bedeutung der Anstrengungen , die das
österreichische Volk zur Wiederherstellung und zum demokratischen Wie¬
deraufbau seines Landes selbst machte und weiter zu machen haben wird ,
den Wunsch hegen , einen Vertrag abzuschließen , der Österreich als einen
freien , unabhängigen und demokratischen Staat wiederherstellt , wodurch
sie zur Wiederaufrichtung des Friedens in Europa beitragen ;
Im Hinblick darauf , daß die Alliierten und Assoziierten Mächte den
Wunsch haben , durch den vorliegenden Vertrag in Übereinstimmung mit
den Grundsätzen der Gerechtigkeit alle Fragen zu regeln , die im Zusam¬
menhänge mit den oberwähnten Ereignissen einschließlich der Annexion
Österreichs durch Hitler -Deutschland und seiner Teilnahme am Kriege als
integrierender Teil Deutschlands noch offenstehen ; und
Im Hinblick darauf , daß die Alliierten und Assoziierten Mächte und Öster¬
reich zu diesem Zwecke den Wunsch hegen , den vorliegenden Vertrag ab¬
zuschließen , um als Grundlage freundschaftlicher Beziehungen zwischen
ihnen zu dienen und um damit die Alliierten und Assoziierten Mächte in
die Lage zu versetzen , die Bewerbung Österreichs um Zulassung zur Orga¬
nisation der Vereinten Nationen zu unterstützen ;



Haben daher die unterfertigten Bevollmächtigten ernannt , welche nach
Vorweisung ihrer Vollmachten , die in guter und gehöriger Form befunden
wurden , über die nachstehenden Bestimmungen übereingekommen sind :

Teil IV
Aus dem Krieg herriihrende Ansprüche

Artikel 21
Reparationen

Von Österreich werden keine Reparationen verlangt , die sich aus dem Be¬
stehen eines Kriegszustandes in Europa nach dem 1. September 1939 er¬
geben .

Artikel 23
Österreichisches Vermögen in Deutschland und Verzicht Österreichs

auf Forderungen gegenüber Deutschland

1. Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Vertrages ist das in
Deutschland befindliche Vermögen der österreichischen Regierung oder
österreichischer Staatsangehöriger einschließlich von Vermögen , das nach
dem 12. März 1938 gewaltsam aus dem österreichischen Staatsgebiet nach
Deutschland verbracht worden ist , seinen Eigentümern wieder zurückzu¬
geben . Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf das Eigentum von Kriegs¬
verbrechern oder Personen , die den Strafbestimmungen der Entnazifizie¬
rungsmaßnahmen unterliegen ; solches Vermögen wird der österreichi¬
schen Regierung zur Verfügung gestellt , sofern es nicht gemäß den in
Deutschland nach dem 8. Mai 1945 in Kraft stehenden Gesetzen oder Ver¬
ordnungen blockiert oder konfisziert wurde .

2 . Die Wiederherstellung österreichischer Vermögensrechte in Deutsch¬
land ist im Einklang mit Maßnahmen durchzuführen , die durch die Besat¬
zungsmächte in Deutschland in ihren Besatzungszonen festgelegt werden .

3. Unbeschadet dieser und aller anderen zugunsten Österreichs und öster¬
reichischer Staatsangehöriger getroffenen Verfügungen der Besatzungs¬
mächte in Deutschland verzichtet Österreich , unbeschadet der Giltigkeit
(Anm .: richtig : Gültigkeit ) bereits getroffener Regelungen , im eigenen
Namen und im Namen der österreichischen Staatsangehörigen auf alle am
8. Mai 1945 noch offenen Forderungen gegen Deutschland und deutsche
Staatsangehörige , mit Ausnahme jener , die aus Verträgen und anderen
Verpflichtungen stammen , die vor dem 13. März 1938 eingegangen wurden
sowie der vor dem 13. März 1938 erworbenen Rechte . Dieser Verzicht um¬
faßt alle Forderungen hinsichtlich der während der Zeit der Annexion
Österreichs durch Deutschland durchgeführten Transaktionen und alle
Forderungen hinsichtlich der während dieses Zeitraumes erlittenen Verlu¬
ste oder Schäden , insbesondere hinsichtlich der im Besitz der österreichi¬
schen Regierung oder österreichischer Staatsangehöriger befindlichen öf -
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fentlichen deutschen Schulden und der Zahlungsmittel , die zur Zeit der
Geldkonversion eingezogen wurden . Solche Zahlungsmittel sind bei In¬
krafttreten des vorliegenden Vertrages zu vernichten .

Artikel 24
Verzicht Österreichs auf Ansprüche gegen die Alliierten

1. Österreich verzichtet im Namen der österreichischen Regierung oder
österreichischer Staatsangehöriger auf alle Ansprüche irgendwelcher Art
gegen die Alliierten und Assoziierten Mächte , soweit sich solche Ansprü¬
che unmittelbar aus dem Krieg in Europa nach dem 1. September 1939
oder aus Maßnahmen , die infolge des Kriegszustandes in Europa nach die¬
sem Datum ergriffen wurden , ergeben , gleichgültig , ob sich die Alliierte
oder Assoziierte Macht zu jenem Zeitpunkt mit Deutschland im Krieg be¬
fand oder nicht .

Dieser Verzicht umfaßt folgende Ansprüche :

a) Ansprüche für Verluste oder Schäden , die infolge von Handlungen der
Streitkräfte oder Behörden Alliierter oder Assoziierter Mächte erlitten
wurden ;

b) Ansprüche , die sich aus der Anwesenheit , aus Operationen oder Hand¬
lungen von Streitkräften oder Behörden Alliierter oder Assoziierter
Mächte auf österreichischem Staatsgebiet ergeben ;

c) Ansprüche hinsichtlich der Entscheidungen oder Anordnungen von
Prisengerichten der Alliierten oder Assoziierten Mächte , wobei Österreich
damit einverstanden ist , alle Entscheidungen und Anordnungen solcher
Prisengerichte , die vom 1. September 1939 an ergangen sind und sich auf
österreichischen Staatbürgern gehörige Schiffe oder Güter oder auf die
Bezahlung von Kosten beziehen , als gültig und bindend anzuerkennen ;

d) Ansprüche , die sich aus der Ausübung oder vermeintlichen Ausübung
von Rechten der Kriegsführenden ergeben .

2. Die Bestimmungen dieses Artikels schließen vollständig und endgültig
alle Ansprüche der hierin angeführten Natur aus , die von nun an erloschen
sein sollen , welche Vertragsteile auch immer ein Interesse daran haben
mögen . Die österreichische Regierung stimmt zu , eine billige Entschädi¬
gung in Schillingen den Personen zu leisten , die den Streitkräften der Alli¬
ierten oder Assoziierten Mächte im österreichischen Staatsgebiet auf
Grund von Requisition Güter geliefert oder Dienste geleistet haben und
ebenso eine Entschädigung zur Befriedigung von Ansprüchen aus Nicht¬
kampfschäden gegen die Streitkräfte der Alliierten oder Assoziierten
Mächte , die auf österreichischem Staatsgebiet entstanden sind .

3. Desgleichen verzichtet Österreich im Namen der österreichischen Re¬
gierung oder österreichischer Staatsangehöriger auf alle Ansprüche der in

10



Paragraph 1 dieses Artikels bczeichneten Art gegen jede Vereinte Nation ,
deren diplomatische Beziehungen mit Deutschland zwischen dem 1. Sep¬
tember 1939 und dem 1. Jänner 1945 abgebrochen waren und die mit den
Alliierten oder Assoziierten Mächten aktiv zusammengearbeitet hat .

4. Die österreichische Regierung wird für alliiertes Militärgeld im Nenn¬
wert von fünf Schilling und darunter , das in Österreich von alliierten Mili¬
tärbehörden ausgegeben wurde , einschließlich jenes Geldes , das sich beim
Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages im Umlauf befindet , die volle
Einlösepflicht übernehmen . Von den alliierten Militärbehörden ausgege¬
bene Noten im Nennwert von mehr als fünf Schilling werden vernichtet
und Ansprüche in diesem Zusammenhang können gegen keine der Alliier¬
ten und Assoziierten Mächte erhoben werden .

5. Der Verzicht auf Ansprüche durch Österreich nach Paragraph 1 dieses
Artikels umfaßt alle Ansprüche , die sich aus Maßnahmen ergeben , die von
irgendeiner Alliierten oder Assoziierten Macht hinsichtlich solcher Schiffe
ergriffen wurden , die österreichischen Staatsangehörigen im Zeitraum zwi¬
schen dem 1. September 1939 und dem Inkrafttreten des vorliegenden Ver¬
trages gehörten , und ebenso alle Ansprüche und Schulden , die sich aus
jetzt in Kraft befindlichen Abkommen über Kriegsgefangene ergeben .

Teil V
Eigentum , Rechte und Interessen

Artikel 25
Vermögen der Vereinten Nationen in Österreich

1. Soweit Österreich dies nicht schon durchgeführt hat , wird es alle den
Vereinten Nationen und ihren Staatsangehörigen gehörenden gesetzlichen
Rechte und Interessen in Österreich wiederherstellen , wie sie an dem Tag
bestanden , an dem die Feindseligkeiten zwischen Deutschland und der be¬
treffenden Vereinten Nation begannen , und wird alles Vermögen der Ver¬
einten Nationen und ihrer Staatsangehörigen in Österreich zurückgeben ,
wie es jetzt vorhanden ist .

2 . Die österreichische Regierung verpflichtet sich , alle unter diesen Arti¬
kel fallenden Vermögenschaften , Rechte und Interessen frei von allen Be¬
lastungen und Kosten jeder Art wiederherzustellen , denen sie als Folge des
Krieges mit Deutschland unterworfen sein mögen , und ohne Auferlegung
irgendwelcher Kosten durch die österreichische Regierung aus Anlaß ihrer
Rückgabe . Die österreichische Regierung wird alle Maßnahmen der Be¬
schlagnahme , Sequestrierung oder Kontrolle für nichtig erklären , die
gegen Vermögen von Vereinten Nationen in Österreich in der Zeit zwi¬
schen dem Tag des Beginns der Feindseligkeiten zwischen Deutschland
und der betreffenden Vereinten Nation und dem Inkrafttreten des vorlie¬
genden Vertrages ergriffen wurden . In Fällen , in denen das Eigentum nicht
innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Vertrages zurück -
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gegeben worden ist , ist die Anmeldung zwecks Rückgabe des Eigentums
bei den österreichischen Behörden spätestens innerhalb von zwölf Mona¬
ten nach Inkrafttreten des Vertrages vorzunehmen , ausgenommen in Fäl¬
len , in denen der Anspruchstellende beweisen kann , daß er innerhalb die¬
ser Zeit seine Anmeldung nicht vornehmen konnte .

3. Die österreichische Regierung wird Übertragungen in bezug auf Staats¬
angehörigen der Vereinten Nationen gehörende Vermögenschaften ,
Rechte und Interessen jeder Art , für ungültig erklären , soferne solche
Übertragungen durch von Regierungen der Achsenmächte oder deren
Dienststellen in der Zeit zwischen dem Beginn der Feindseligkeiten zwi¬
schen Deutschland und der betreffenden Vereinten Nation und dem 8. Mai
1945 ausgeübten Zwang zustande gekommen sind .

4 a) In Fällen , in denen die österreichische Regierung eine Entschädigung
für Verluste leistet , die auf Grund einer während der deutschen Besetzung
Österreichs oder während des Krieges erlittenen Verletzung oder einer
Schädigung an Vermögen in Österreich entstanden sind , soll den Staatsan¬
gehörigen der Vereinten Nationen keine weniger vorteilhafte Behandlung
eingeräumt werden , als österreichischen Staatsangehörigen gewährt wird ;
und in solchen Fällen sollen Staatsangehörige der Vereinten Nationen , die
unmittelbar oder mittelbar Eigentumsinteressen an Gesellschaften oder
Vereinigungen besitzen , die nicht Staatsangehörige der Vereinten Natio¬
nen im Sinne des Paragraphen 8 a dieses Artikels sind , eine Entschädigung
erhalten , die unter Zugrundelegung des gesamten Verlustes oder Scha¬
dens , den diese Gesellschaften oder Vereinigungen erlitten haben , berech¬
net ist , und in jenem Verhältnis zu diesem Verlust oder Schaden steht , das
der kapitalsmäßigen Beteiligung eines solchen Staatsangehörigen an der
Gesellschaft oder Vereinigung entspricht .

b ) Die österreichische Regierung wird den Vereinten Nationen und deren
Staatsangehörigen in der Zuteilung von Material für die Reparatur oder
den Wiederaufbau ihres Eigentums in Österreich und in der Zuteilung von
Devisen für die Einfuhr von solchem Material die gleiche Behandlung wie
den österreichischen Staatsangehörigen gewähren .

5. Alle angemessenen Ausgaben , die in Österreich im Zusammenhang mit
der Geltendmachung von Ansprüchen , einschließlich der Kosten für die
Festsetzung des Verlustes oder Schadens , erwachsen , werden von der
österreichischen Regierung getragen .

6. Staatsangehörige der Vereinten Nationen und deren Vermögen sind
von allen außerordentlichen Steuern , Abgaben und Auflagen befreit , mit
denen ihre Kapitalswerte in Österreich durch die österreichische Regie¬
rung oder irgendeine österreichische Behörde zwischen dem Zeitpunkt der
Übergabe der deutschen Streitkräfte und dem Inkrafttreten dieses Vertra¬
ges zu dem besonderen Zwecke belastet worden sind , Ausgaben , die sich
aus dem Kriege ergeben , oder die Kosten der Besatzungstruppen damit zu
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decken . Beträge , die aus diesem Titel bezahlt wurden , sind zurückzuer¬
statten .

7. An Stelle der Bestimmungen dieses Artikels können der Eigentümer
des betreffenden Vermögens und die österreichische Regierung eine Ver¬
einbarung treffen .

8. Die in diesem Artikel gebrauchten Ausdrücke :

a ) „Staatsangehörige der Vereinten Nationen“ bedeuten physische Perso¬
nen , die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrages Staatsangehörige
irgendeiner der Vereinten Nationen sind , oder Gesellschaften oder Verei¬
nigungen , die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Vertrages gemäß dem
Recht irgendeiner der Vereinten Nationen errichtet worden sind , voraus¬
gesetzt , daß diese physischen Personen , Gesellschaften oder Vereinigun¬
gen diesen Status auch am 8. Mai 1945 besessen haben . Der Ausdruck
„Staatsangehörige der Vereinten Nationen“ schließt auch alle physischen
Personen , Gesellschaften und Vereinigungen ein , die gemäß den während
des Krieges in Österreich geltenden Gesetzen als Feinde behandelt worden
sind .

b) „Eigentümer“ bedeutet eine der Vereinten Nationen oder einen Staats¬
angehörigen einer der Vereinten Nationen im Sinne der Definition des
oben angeführten Absatzes a) , der einen Rechtsanspruch auf das in Frage
stehende Vermögen hat , und umfaßt auch den Rechtsnachfolger des Ei¬
gentümers , vorausgesetzt , daß der Rechtsnachfolger gleichfalls eine Ver¬
einte Nation oder ein Staatsangehöriger einer Vereinten Nation im Sinne
der Definition des Absatzes a) ist . Wenn der Rechtsnachfolger das Vermö¬
gen in einem beschädigten Zustand erworben hat , behält der Übertra¬
gende seine Rechte auf Entschädigung gemäß diesem Artikel ; Verpflich¬
tungen nach Landesrecht zwischen dem Übertragenden und dem Erwer¬
ber werden hiedurch nicht berührt .

c) „Vermögen“ bedeutet alles bewegliche oder unbewegliche , materielle
oder immaterielle Vermögen einschließlich gewerblichen , literarischen
und künstlerischen Eigentums sowie alle Eigentumsrechte und -interessen
jeder Art . 9. Die Bestimmungen dieses Artikels finden keine Anwendung
auf die Übertragung von Vermögen , Rechten oder Interessen von Verein¬
ten Nationen oder von Staatsangehörigen Vereinter Nationen in Öster¬
reich , die in Übereinstimmung mit Gesetzen und Verordnungen erfolgte ,
die als österreichisches Recht am 28 . Juni 1946 in Kraft waren .

10. Die österreichische Regierung anerkennt , daß das Abkommen von
Brioni vom 10. August 1942 null und nichtig ist . Sie verpflichtet sich , mit
den anderen Signataren des Abkommens von Rom vom 21 . März 1923 an
Verhandlungen teilzunehmen , die den Zweck verfolgen , in die Bestim¬
mungen des Abkommens die nötigen Modifikationen einzufügen , um eine
billige Regelung der darin vorgesehenen Annuitäten sicherzustellen .
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Artikel 26
Vermögenschaften, Rechte und Interessen

von Minderheitsgruppenin Österreich
1. Soweit solche Maßnahmen noch nicht getroffen worden sind, verpflich¬
tet sich Österreich in allen Fällen , in denen Vermögenschaften , gesetzliche
Rechte oder Interessen in Österreich seit dem 13. März 1938 wegen der
rassischen Abstammung oder der Religion des Eigentümers Gegenstand
gewaltsamer Übertragung oder von Maßnahmen der Sequestrierung , Kon¬
fiskation oder Kontrolle gewesen sind, das angeführte Vermögen zurück¬
zugeben und diese gesetzlichen Rechte und Interessen mit allem Zubehör
wiederherzustellen . Wo eine Rückgabe oder Wiederherstellung nicht mög¬
lich ist, wird für auf Grund solcher Maßnahmen erlittene Verluste eine
Entschädigung in einem Ausmaß gewährt , wie sie bei Kriegsschäden öster¬
reichischen Staatsangehörigen jetzt oder späterhin generell gegeben wird.
2. Österreich stimmt zu, alle Vermögenschaften , gesetzlichen Rechte und
Interessen in Österreich , die Personen , Organisationen oder Gemeinschaf¬
ten gehören , die einzeln oder als Mitglieder von Gruppen rassischen , reli¬
giösen oder anderen Naziverfolgungsmaßnahmen unterworfen worden
sind, unter seine Kontrolle zu nehmen , wenn , falls es sich um Personen
handelt , diese Vermögenschaften , Rechte und Interessen ohne Erben blei¬
ben oder durch sechs Monate nach Inkrafttreten des vorliegenden Vertra¬
ges nicht beansprucht werdenoder wenn , falls es sich um Organisationen
und Gemeinschaften handelt , diese Organisationen und Gemeinschaften
aufgehört haben zu bestehen . Österreich soll diese Vermögenschaften ,
Rechte und Interessen geeigneten , von den vier Missionschefs in Wien im
Wege von Vereinbarungen mit der österreichischen Regierung zu bestim¬
menden Dienststellen oder Organisationen übertragen , damit sie für Hilfe
und Unterstützung von Opfern der Verfolgung durch die Achsenmächte
und für Wiedergutmachung an solche verwendet werden ; diese Bestim¬
mungen sind dahin zu verstehen , daß sie von Österreich keine Zahlungen
in fremder Währung oder andere Überweisungen an fremde Länder erfor¬
dern , die eine Belastung der österreichischen Wirtschaft darstellen wür¬
den . Diese Übertragung wird innerhalb von achtzehn Monaten nach In¬
krafttreten des vorliegenden Vertrages durchgeführt werden und Vermö¬
genschaften , Rechte und Interessen , deren Wiederherstellung in Para¬
graph 1dieses Artikels verlangt wird, einschließen .

Artikel 27
ÖsterreichischesVermögen im Gebiete der Alliierten

und Assoziierten Mächte
1. Die Alliierten und Assoziierten Mächte erklären ihre Absicht , österrei¬
chische Vermögenschaften , Rechte und Interessen , so wie sie sich derzeit
in ihren Gebieten vorfinden , zurückzustellen oder , soweit solche Vermö¬
genschaften , Rechte und Interessen einer Liquidierungs -, Verwendungs -
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oder sonstigen Verwertungsmaßnahme unterzogen worden sind, den Er¬
lös, der sich aus der Liquidierung , Verwendung oder Verwertung solcher
Vermögenschaften , Rechte und Interessen ergeben hat , abzüglich der auf¬
gelaufenen Gebühren , Verwaltungsausgaben , Gläubigerforderungen und
anderen ähnlichen Lasten auszufolgen . Die Alliierten und Assoziierten
Mächte sind bereit , zu diesem Behufe Vereinbarungen mit der österreichi¬
schen Regierung abzuschließen .
2. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen wird der Föderativen
Volksrepublik Jugoslawien das Recht eingeräumt , österreichische Vermö¬
genschaften , Rechte und Interessen , die sich im Zeitpunkt des Inkrafttre¬
tens des vorliegenden Vertrages auf jugoslawischem Gebietbefinden , zu
beschlagnahmen , zurückzubehalten oder zu liquidieren . Die österreichi¬
sche Regierung verpflichtet sich, österreichische Staatsangehörige , deren
Vermögen auf Grund dieses Paragraphen herangezogen wird , zu entschä¬
digen .“
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